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(54) Duscheinrichtung

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Duschein-
richtung (1), umfassend eine Duschkabine (2) mit einer
Duschtasse (3) mit Wasserablauf sowie einem Baldachin
(10) zur Befestigung mindestens eines Brausekopfes

(30) und/oder von anderen haus- oder duschtechnischen
Elementen, wie z. B. Beleuchtungsmitteln (38), wobei
der Baldachin (10) durch ein winkliges Gestell (20) ge-
halten ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dusch-
einrichtung, umfassend eine Duschkabine mit einer
Duschtasse mit Wasserablauf.
[0002] Eine Duscheinrichtung mit einer Duschkabine
mit einer Duschtasse mit einem Wasserablauf ist aus
dem Stand der Technik hinreichend bekannt. Hierbei be-
steht der Boden nach einer ersten Variante aus einer
Duschwanne, wobei auf den Rändern der Duschwanne
die eigentliche Duschkabine aufsteht, die dafür sorgt,
dass beim Duschen abspritzendes Wasser nicht nach
außen gelangen kann.
[0003] Darüber hinaus ist eine Duschtasse bekannt,
wobei ein Trägerkörper als Teil der Duschtasse aus
Stein, Fliesen und ähnlichem mindestens ein Podest um-
fasst, das von einer Wand umgeben ist, und wobei ein
Kanal vorgesehen ist, der in einen Ablauf mündet, wobei
auf dem Podest zum Bilden der Duschtasse beispiels-
weise eine Steinplatte aufliegt. Das auf die Steinplatte
auftreffende Wasser gelangt über einen Schlitz in den
Kanal, von wo es abgeführt ist.
[0004] Eine solche Gestaltung einer Duschtasse ist
aus der EP 1 210 897 A2 bekannt. Auch auf dieser Dusch-
tasse steht eine Duschkabine auf, wobei eine solche Ka-
bine generell zumindest eine Tür zum Einstieg besitzt.
[0005] Die Brauseeinheit in einer solchen Duschein-
richtung umfasst üblicherweise eine Stange, an der die
Handbrause höhenverstellbar anbringbar ist. Es besteht
insofern die Möglichkeit, sich unter den aus der Brause
austretenden Wasserstrahl zu stellen, wenn die Brause
an der Stange befestigt ist, oder aber sich mit Hilfe mit
der Handbrause per Hand abzuduschen.
[0006] Darüber hinaus ist bekannt, eine Brause nach
Art eines Kragarmes aus der Wand herausragen zu las-
sen, wobei der Brausekopf in etwa zentrisch in die Dusch-
kabine hineinragt: Des Weiteren ist bekannt, den Brau-
sekopf an der Gebäudedecke anzubringen.
[0007] Die Anbringung des Brausekopfes, oder auch
weiterer Gegenstände im Zusammenhang mit einer Du-
scheinrichtung, wie z. B. Beleuchtungsmittel, ist an der
Decke immer mit Problemen behaftet. Bei einer Stahl-
betondecke sind umfangreiche Stemmarbeiten erforder-
lich, bei einer Gipskartondecke muss die Stabilität der
Decke gewährleistet sein. In jedem Fall müsse mehrere
Baugewerke zusammenarbeiten, um die zuvor beschrie-
benen Elemente in der Decke unterzubringen.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, auch den nachträglichen Einbau einer Duscheinrich-
tung mit über der Dusche angebrachten Duschelemen-
ten, wie Brausekopf, Beleuchtungsmittel etc. einfach und
damit preiswert zu gestalten.
[0009] Zur Lösung der Aufgabe wird erfindungsgemäß
vorgeschlagen, über der Duschkabine einen Baldachin
anzuordnen, der zur Befestigung mindestens eines
Brausekopfes und/oder anderer haus- oder duschtech-
nischer Elemente, wie z. B. Beleuchtungsmittel dient, wo-
bei der Baldachin durch ein winkliges Gestell gehalten ist.

[0010] Gegenstand des Anspruches ist, dass der Bal-
dachin durch ein winkliges Gestell gehalten ist. Hieraus
wird unmittelbar deutlich, dass der Baldachin keinerlei
Verbindung zur Decke hat. Das winklige Gestell, das den
Baldachin aufnimmt ist, sofern es L-förmig ausgebildet
ist, mit der Gebäudewand verbunden, und trägt an sei-
nem im Einbauzustand horizontalen Schenkel den be-
sagten Baldachin. Bei einer U-förmigen Ausgestaltung
des Gestells ist auch eine Verbindung zur Rückwand
nicht erforderlich, da auf Grund der U-förmigen Ausge-
staltung des Gestells dieses Gestell quasi selbsttragend
ist. In beiden Fällen, also sowohl bei Verwendung eines
L-förmigen als auch bei Verwendung eines U-förmigen
Gestells ist eine Vorwandkonstruktion möglich. Hier-
durch wird die Möglichkeit eröffnet, eine solche Dusch-
einrichtung als z. B. industriell vorgefertigte Einheit in
quasi jedem beliebigen Gebäude unterzubringen. Inso-
fern werden - wie bereits ausgeführt - keine besonderen
Anforderungen an die baulichen Voraussetzungen ge-
stellt, so dass nicht nur eine Vorfertigung möglich ist,
sondern darüber hinaus ohne gesonderte Planung eine
solche Duscheinrichtung als vorgefertigte Einheit in qua-
si jedem Gebäude untergebracht werden kann. Dies -
wie bereits ausgeführt - insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass die bauliche Gestaltung keinerlei Vorausset-
zungen für das Aufstellen einer solchen Duscheinrich-
tung erfüllen muss.
[0011] Vorteilhaft ist die Konstruktion insbesondere
dann, wenn die Duscheinrichtung als Erlebnisdusche in
Forme einer Dampfdusche ausgebildet wird. In diesem
Fall kann der Baldachin als Deckel für die Dusche fun-
gieren, um den Dampf in der Dusche zu halten. Im Fall
einer Dampfdusche kann der Baldachin neben dem oder
den Brauseköpfen, Beleuchtungsmitteln etc. auch Lüf-
tungsventile aufweisen.
[0012] Durch die Anordnung eines Baldachins über
der Duschkabine wird insbesondere bei Verwendung
von Naturstein, z. B. Granit, als Baldachin der Eindruck
von Exklusivität der Duscheinrichtung vermittelt, was be-
sonders dann gilt, wenn Duschtasse, Rückwand und Bal-
dachin aus einem Naturstein, z. B. Granit, gefertigt sind.
Dies insbesondere dann, wenn - wie dies auch Gegen-
stand des Anspruches ist - der Brausekopf an dem Bal-
dachin befestigt ist, und hier insbesondere derart inte-
griert oder eingelassen ist, dass der Brausekopf mit der
Unterseite des Baldachins, der - wie bereits zuvor er-
wähnt - als Stein-oder Kunststeinplatte ausgebildet sein
kann, eine nahezu ebene Fläche bildet. Gleiches gilt
auch für in den Baldachin bzw. die Steinplatte eingelas-
sene Beleuchtungskörper, Lüftungsventile u. ä.
[0013] Im Einzelnen ist vorgesehen, dass der Balda-
chin, der in etwa der Größe des Bodens der Duschein-
richtung entspricht, durch das winklige Gestell gehalten
ist, wobei das winklige Gestell mindestens eine, vorzugs-
weise jedoch zwei parallel zueinander verlaufende Win-
kelträger aufweist, wobei die Winkelträger entsprechend
der bereits zuvor abgehandelten L- oder U-Form des Ge-
stells ausgebildet sind. Im Einbauzustand nimmt der ho-
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rizontal verlaufende Schenkel des Winkelträgers den
Baldachin auf. Zur Befestigung des Baldachins an dem
Schenkel des Winkelträgers ist vorgesehen, dass der
Baldachin eine zu dem Schenkel des Winkelträgers of-
fene C-förmige Schiene, auch Halfenschiene genannt,
aufweist, wobei diese C-förmige Schiene durch einen
Schraube/Mutter Verbindung mit dem horizontalen
Schenkel des Winkelträgers verbunden ist. Durch die C-
förmige Ausgestaltung der Schiene des Baldachins wird
erreicht, dass eine davon aufgenommene Schraube/
Mutter Verbindung verschieblich ist, was die Montage
erleichtert, wenn man davon ausgeht, dass der entspre-
chende Schenkel des Winkelträgers eine feste Bohrun-
gen zur Aufnahme der Schraube aufweist.
[0014] Nach einem besonders vorteilhaften Merkmal
der Erfindung ist vorgesehen, dass der Baldachin, der -
wie bereits ausgeführt - als Platte aus Stein oder Kunst-
stein ausgebildet ist, eine Nut zur Aufnahme der C-för-
migen Schiene aufweist, wobei die C-förmige Schiene in
der Nut eingeklebt ist. Das heißt, dass bei Ansicht von
unten auf den Baldachin keinerlei Befestigungselemente
zur Befestigung der C-förmigen Schiene in dem Balda-
chin sichtbar sind.
[0015] Es hat sich herausgestellt, dass eine solche Be-
festigungskonstruktion durchaus in der Lage ist, eine
Steinplatte von 65 kg und mehr zuverlässig zu halten.
Nun ist es allerdings so, dass insbesondere dann, wenn
solche Duscheinrichtungen in Hotels eingebaut werden,
die Befestigung des Baldachins so ausgebildet sein
muss, dass ein wesentlich höheres Gewicht aufgenom-
men werden können muss, wie es beispielsweise der
Fall ist, wenn sich Personen an den Baldachin anhängen.
Grundsätzlich ist die gefundene Konstruktion in der Lage,
wie dies insbesondere bei zwei vorzugsweise parallel
zueinander verlaufenden Winkelträgern vorgesehen ist,
und dies bereits beschrieben worden ist, auch ein der-
artiges Gewicht von ca. 150 kg bis 160 kg aufzunehmen.
[0016] Um die Sicherheit gegen Herabfallen der Stein-
platte dennoch zu erhöhen, ist nach einem weiteren be-
sonderen Merkmal der Erfindung vorgesehen, dass der
Baldachin, also eine Stein- oder Kunststeinplatte auf sei-
ner Oberseite, also auf der dem Schenkel des Winkel-
trägers zugewandten Seite, eine sich im Wesentlichen
über die gesamte Oberfläche erstreckende Platte, z. B.
aus Stahl insbesondere Edelstahl, aufweist, die mit dem
Baldachin insbesondere verklebt ist, wobei die Platte zu-
mindest die Schenkel der C-förmigen Schiene über-
deckt, mithin lediglich der Schlitz der C-förmigen Schiene
frei bleibt. Da die Fläche der Stahl- oder Edelstahlplatte
und entsprechend die Fläche der den Baldachin bilden-
den Steinplatte, etwa c bis zu einem d m2 beträgt, in
Abhängigkeit von der Größe der Duschtasse bzw. der
Größe der Duschkabine, steht hierbei eine immens gro-
ße Fläche zur Verklebung zur Verfügung. Es hat sich in
diesem Zusammenhang bei Versuchen herausgestellt,
dass selbst dann, wenn auf Grund übermäßig großer Be-
lastung die C-Schiene aus der Nut herausgerissen wird,
die Stahlplatte auf Grund ihrer vollflächigen Verklebung

mit der den Baldachin bildenden Steinplatte in der Lage
ist, die Platte zu tragen, ohne dass sich die Stahlplatte
von der Steinplatte löst.
[0017] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
besitzt der Baldachin auf seiner Unterseite eine Ausneh-
mung in der Größe des Brausekopfes, so dass der Brau-
sekopf in etwa oberflächengleich von dem Baldachin auf-
nehmbar ist. Das heißt, es besteht keine Möglichkeit für
Personen, sich an den Brausekopf zu hängen, was bei
Brausen, die unmittelbar aus der Decke oder Wand ra-
gen, unmittelbar zu deren Zerstörung führen würde. Dar-
über hinaus vermittelt eine derart in eine Steinplatte ein-
gelassene Brause auch einen gelungenen optischen
Eindruck. Im Einzelnen ist in diesem Zusammenhang
vorgesehen, dass der Brausekopf durch Schrauben mit
dem Baldachin, also der Stein- oder Kunststeinplatte,
verbunden ist. Insofern erfolgt auch die Wasserzufüh-
rung durch die Brause von oben durch den Baldachin,
so dass auch in diesem Zusammenhang keine Möglich-
keit der Zerstörung oder Beschädigung der Wasserzu-
führung besteht, wie des beispielsweise der Fall ist, wenn
eine Brause ähnlich einem Kragarm mit einem ausladen-
den Rohr an der Wand befestigt wäre.
[0018] Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung
nachstehend beispielhaft näher erläutert.

Figur 1 zeigt die Duscheinrichtung in perspektivischer
Darstellung mit einem L-förmigen Gestell;

Figur 2 zeigt eine Seitenansicht;
Figur 3 zeigt eine Ausbildung gemäß Figur 1, bei der

das winklige Gestell U-förmig ausgebildet ist;
Figur 4 zeigt einen Schnitt gemäß der Linie IV-IV aus

Figur 1.

[0019] Die insgesamt mit 1 bezeichnete Duscheinrich-
tung umfasst die mit 2 bezeichnete Duschkabine sowie
die Duschtasse 3. Oberhalb der Duschkabine befindet
sich der mit 10 bezeichnete Baldachin. Die Befestigung
des Baldachins 10 erfolgt durch ein insgesamt mit 20
bezeichnetes Gestell. Das Gestell 20 umfasst zwei par-
allel zueinander verlaufende Winkelträger 21, wobei der
Schenkel 22 der Aufnahme des Baldachins 10 dient, und
wobei der Steg 23, der im eingebauten Zustand vertikal
verläuft, an der Wand des Gebäudes anbringbar ist. Hier-
zu besitzt der Steg 23 entsprechende Laschen 23a.
[0020] Gemäß Figur 3 ist im Unterschied zu Figur 1
vorgesehen, dass dort der Winkelträger 21 U-förmig aus-
gebildet ist, mithin der Schenkel 22 sein Pendant in dem
auf dem Boden aufstehenden Schenkel 25 findet. Hier-
aus wird deutlich, dass eine solche Konstruktion einer
Duscheinrichtung völlig frei stehen kann. Das heißt, sie
ist selbsttragend. Bereits bei der Ausführungsform ge-
mäß Figur 1 ist wesentlich zu erwähnen, dass die Kon-
struktion des Baldachins völlig entkoppelt von der Dek-
kenkonstruktion ist. Das heißt, es ist völlig gleich, welche
konstruktive Gestaltung die Decke aufweist, da diese in
keinerlei Weise zur Befestigung des Baldachins heran-
gezogen wird.
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[0021] Aus Figur 1 bzw. aus Figur 3 ist des Weiteren
erkennbar, dass der Brausekopf 30 in dem als Platte aus-
gebildeten Baldachin 10 eingelassen ist. Das heißt, der
Brausekopf verläuft im Wesentlichen oberflächengleich
zu der Unterseite der den Baldachin bildenden Natur-
stein- oder Kunststeinplatte. Die Befestigung des Brau-
sekopfes 30 erfolgt durch Schrauben 31, die in Figur 4
lediglich angedeutet sind.
[0022] Wesentliches Merkmal der Erfindung ist nun die
Befestigung des Baldachins 10 in Form der Naturstein-
oder Kunststeinplatte an den Schenkeln 22 des Gestells
20.
[0023] Wie sich in diesem Zusammenhang aus Figur
4 ergibt, besitzt die den Baldachin bildende Steinplatte
10 die Nuten 11, wobei die Nuten 11 der Aufnahme je-
weils der C-förmigen Schiene 12 dienen, wobei die C-
förmige Schiene 12 in der Nut eingeklebt ist. Der Schen-
kel 22 des Gestells 20 besitzt nun auf seiner Oberseite
zwei in Längsrichtung des Schenkels zueinander beab-
standete Laschen 27 mit jeweils einer Bohrung zur Auf-
nahme einer Schraube/Mutter Verbindung 28, wobei der
eine Teil der Schraube/Mutter Verbindung 28, nämlich
entweder der Schraubenkopf oder die Mutter, in der C-
förmigen Schiene 12 ruht.
[0024] Wie bereits an anderer Stelle erläutert, besitzt
die den Baldachin bildende Steinplatte 10 eine mit ihr
vollflächig sich im Wesentliche über die gesamte Fläche
der Steinplatte erstreckende Stahlplatte 15, die als zu-
sätzliche Sicherheit gegen ein Ausreißen der C-förmigen
Schiene aus der Nut bei Belastung dient. Das bedeutet,
dass, wenn sich die C-förmige Schiene 12 unter Last aus
der Nut 11 lösen sollte, dann die gesamte Konstruktion
noch durch die Stahlplatte 15 gehalten ist, die eine Stärke
von etwa 5 mm aufweist. Die Zuführung des Wassers zu
dem Brausekopf erfolgt durch eine Bohrung 33 in der
Platte 10 erfolgt, wobei die Zuführung selbst durch einen
Schlauch oder ein Rohr 35 vorgesehen ist. Auf der Un-
terseite der Steinplatte 10 zusätzlich angebrachte Be-
leuchtungsmittel sind mit 38 bezeichnet.

Patentansprüche

1. Duscheinrichtung (1), umfassend eine Duschkabine
(2) mit einer Duschtasse (3) mit Wasserablauf sowie
einem Baldachin (10) zur Befestigung mindestens
eines Brausekopfes (30) und/oder von anderen
haus- oder duschtechnischen Elementen, wie z. B.
Beleuchtungsmitteln (38), wobei der Baldachin (10)
durch ein winkliges Gestell (20) gehalten ist.

2. Duscheinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das winklige Gestell (20) mit der Gebäude-
wand verbunden ist.

3. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Brausekopf (30) und/oder das Beleuch-
tungsmittel (38) in den Baldachin (10) eingelassen
ist.

4. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Baldachin (10) als Stein- oder Kunststein-
platte ausgebildet ist.

5. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Größe des Baldachins (10) in etwa der Grö-
ße des Bodens der Duscheinrichtung (1) entspricht.

6. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das winklige Gestell (20) L- oder U-förmig aus-
gebildet ist.

7. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das winklige Gestell (20) mindestens einen,
vorzugsweise jedoch zwei parallel zueinander ver-
laufende Winkelträger (21) aufweist.

8. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der im Einbauzustand horizontal verlaufende
Schenkel (22) des Winkelträgers (21) den Baldachin
(10) aufnimmt.

9. Duscheinrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Befestigung des Baldachins (10) an dem
Schenkel (22) des Winkelträgers (21) der Baldachin
(10) eine zu dem Schenkel (22) des Winkelträgers
(21) zu offene C-förmige Schien2 (12) aufweist, wo-
bei die C-förmige Schiene (12) durch eine Schraube/
Mutter Verbindung (28) mit dem horizontalen Schen-
kel (22) des Winkelträgers (21) verbunden ist.

10. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die C-förmige Schiene (12) in einer Nut (11) in
dem Baldachin (10) eingeklebt ist.

11. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Baldachin (10) auf seiner Oberseite eine
sich im Wesentlichen über die gesamte Oberfläche
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erstreckende Platte (15) aufweist, die mit dem Bal-
dachin (10) insbesondere verklebt ist, wobei die Plat-
te (15) zumindest die Schenkel der C-förmigen
Schiene (12) überdeckt.

12. Duscheinrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Platte (15) aus Stahl insbesondere Edel-
stahl besteht.

13. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Baldachin (10) auf seiner Unterseite eine
Ausnehmung in der Größe des Brausekopfes (30)
aufweist, so dass der Brausekopf in etwa oberflä-
chengleich von dem Baldachin (10) aufnehmbar ist.

14. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Brausekopf (30) durch Schrauben mit dem
Baldachin (10) verbunden ist.

15. Duscheinrichtung nach einem oder mehrerer der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführung der Wasserversorgung von
oben durch den Baldachin (10) erfolgt.
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